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BSR-KIEZTAGE 
NUTZUNGSBEDINGUNGEN

 
Der BSR-Kieztag bietet allen Berliner:innen die Möglichkeit Ihren Sperrmüll unkompliziert wohnortnah kostenfrei und 
umweltschonend zu entsorgen. Das Angebot besteht aus einer Sammlung von Sperrmüll, Elektroaltgeräten und Alttextilien vor 
Ort sowie in der Regel einem Begleitangebot zum Thema Abfallvermeidung und Re-Use, wie z.B. einem Tausch- und 
Verschenkmarkt. Je nach Lage oder sonstigen örtlichen und äußeren Einflüssen kann der Aufbau des Kieztages abweichen. So 
kann die BSR beispielsweise die Art des Begleitangebotes je nach Bedarf (bspw. Abhängig von der Jahreszeit) anpassen. Die 
Nutzung des Angebots auf BSR-Kieztagen ist für Bürger:innen kostenfrei.  
  
  

Annahmebedingungen im Bereich der  
Sperrmüllsammelfahrzeuge & Elektroschrottsammlung  

  
 Es dürfen nur Sperrmüll-Gegenstände und Elektrogeräte angenommen werden, die in Berlin im Rahmen der privaten 
Lebensführung oder gemeinnütziger Tätigkeiten angefallen sind.   
 Abfälle aus gewerblichen Herkunftsbereichen, z.B. von Handwerks- und Industriebetrieben, Büros oder Praxen, dürfen nicht 
abgegeben werden.  
 Sperrmüll-Gegenstände können in haushaltsüblichen Mengen (bis maximal 3 m³) kostenfrei abgegeben werden.   
 Unsere Mitarbeitende teilen Ihnen mit, welche Abfälle Sie auf dem BSR-Kieztag abgeben können, und weisen Sie auf eventuelle 
Schadstoffe hin. Es erfolgt keine Annahme von Schadstoffen etc.  
 Die Anlieferenden sind verpflichtet, die Abfälle vollständig und richtig zu deklarieren. Geschlossene Behältnisse sind von den 
Anliefernden zu öffnen.  
 Gegenstände, die auf der Annahmestelle ausgeladen und in einen Behälter eingelegt werden, gehen damit in das Eigentum der 
BSR über. Es erfolgt keine Rückgabe dieser Gegenstände. Auch die Entnahme von in den Behältern befindlichen Abfällen (bspw. 
Elektroaltgeräte) ist nicht zulässig.   
 Bitte verzichten Sie auf die Anlieferung mit PKWs oder Kleintransportern. Der Kieztag versteht sich als eine Vorort-Sammlung für 
die umliegenden Wohnquartiere; insbesondere für Bürger:innen, die ihren Sperrmüll fußläufig entsorgen möchten und nicht mobil sind. 
Wenn Sie ein Fahrzeug nutzen können, steuern Sie bitte direkt einen der 14 BSR-Recyclinghöfen an.  
  

Tausch- und Verschenkmarkt  
  

 Der Tausch- und Verschenkmarkt ist eine Aktion für die Berliner Bürger:innen. Händler:innen und Gewerbetreibende sind nicht 
zugelassen.   
 Abgaben für den Tausch- und Verschenkmarkt gelten als angedient und gehen bei der Annahme zunächst in das Eigentum der 
BSR über. Die BSR kann in der Folge eigenständig entscheiden, an welche Besucher:innen des TVM sie die Gegenstände weitergibt. 
Die Abgabe erfolgt nach Ermessen und Bedarf.    
 Für die durch die Bürger:innen abgegebenen und angebotenen Gegenstände übernimmt die BSR keine Haftung bzw. 
Gewährleistung für die Qualität, Gebrauchs- und Funktionsfähigkeit.  
 Die für eine Weiterverwendung nutzbaren Gegenstände guterhaltene Güter/ Gegenstände werden im Rahmen der Möglichkeiten 
der BSR einer weiteren Verwendung zugeführt (z.B. Weiterreichung an das Gebrauchtwarenhaus NochMall).  

  
Sicherheit  

  
 Aus Sicherheitsgründen ist den Anweisungen des Annahmestellenpersonals (insbesondere Sperrmüllfahrzeug sowie Tausch- 
und Verschenkmarkt) Folge zu leisten.  
 Jede Verunreinigung des Geländes ist zu vermeiden. Kommt es trotzdem zu einer Verunreinigung, ist diese vom Verursacher 
umgehend zu beseitigen.  
 Jeglicher Umgang mit offenem Feuer ist in den Bereichen der Sperrmüllsammlung sowie des Tausch- und Verschenkmarktes 
untersagt. Es herrscht absolutes Rauchverbot.  
 In Ausnahme-Situationen wie bspw. Extremwetter-Ereignisse (Starkregen, Sturm, extreme Hitze…), Straßensperrungen bzw. 
Nicht-Befahrbarkeit des Veranstaltungsortes etc. – ist die BSR berechtigt, BSR-Kieztage kurzfristig abzusagen oder abzubrechen.  

  
Illegale Ablagerungen  

  
 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Ablegen bzw. das Abstellen von Sperrmüll und sonstigen Abfällen im öffentlichen 
Straßenlande bzw. an öffentlichen Plätzen außerhalb der Kieztag-Aktionszeit und außerhalb der Aktionsfläche verboten ist und einen 
Straftatbestand darstellt.  
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